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Zur Strukturretorm der Kırche

Wenn INa  — VOTLT Jahrzehnten angetreten 1St, 1n einem freıi vewählten, als Ideal
betrachteten zölıbatären Priestertum se1ın Leben 1n den Diıenst der „‚Sache JeEsur,
also 1n den Dienst des Autbaus des Reiches (sottes als e1nes Reiches der Gerech-
tigkeıit, der Liebe un des Friedens stellen, ann schmerzt CS besonders, WE

INn  e einen Rückgang der Chancen der Kırche, welche die „‚Sache Jesu  c vertretien

soll, 1n der Welt VOIl heute, zumiındest 1n ULlSCICN Breitengraden, erleben mu{fß Es
ware 1U einfach, diesen Rückgang der Chancen der kırchlich vertafßten eli-
102 L1UT einem langfristig wıirkenden Säkularısıerungsprozefß, dem Wıirken der
Mächte des Bösen der anderen Ühnlichen Faktoren zuzuschreiben. Vielmehr
MUuU sıch die Kırche 1n a1] iıhren Gliedern ehrlich die rage ach der eigenen
Schuld stellen, vemaißs dem 1n der Biıbel ımmer wıeder anzutreffenden Aufruftf zZuUir

Einsicht und S17 Umkehr, die be1 sıch selbst beginnen mussen.
Es sınd ımmer wiıeder Menschen auch 1ın der Kırche anzutreffen, die sıch VOI-

schnell 1n eıne Märtyrerrolle tlüchten, anstatt selbstkritisch prüfen, ob S1e
nıcht ıhrer eigenen Fehler bzw. Unfähigkeiten wiıllen leiden haben Solche
selbsternannte Martyrer sollten sıch den Petrusbrief Herzen nehmen,
heifßt A ISt vielleicht Besonderes, WenNnNn ıhr eiıner Verfehlung
Schläge erduldet?“ (2 20) Und mutatıs mutandıs oilt auch, W asS 1n etr 4, 15
steht, nämlıich: „Wenn einer VO euch leiden mufß, soll CS nıcht deswegen se1ın, weıl

ein Mörder der eın 1eb 1St, weıl Böses LUut oder sıch 1n ftremde Angelegen-
heiten einmischt. Wenn ß aber leidet, weıl (5 1° Christ iSt. annn soll sıch nıcht
schämen, sondern (5Of4; verherrlichen, iındem sıch diesem Namen bekennt.“

Was den oben angesprochenen Rückgang der Chancen der Kırche anlangt,
MUu 1mM Sınn des eben Gesagten ımmer wıeder selbstkritisch ach Fehlern, Män-
veln, Versäumnissen 1ın dieser Kırche gefragt un: gesucht werden. Dıies mMUu 1n
ETStTeEeTr Lıinıe jeder Christ für sıch selbst u  =) Da aber die Kırche mehr 1St als die
Summe der einzelnen Christen, da S1e soz1alwissenschaftlich betrachtet eıne Instı-
tution, theologisch betrachtet der auf der veschichtlichen Pılgerschaft sıch befin-
dende, sıch als 'olk Gsottes verstehende tortlebende mystische Leib Christ] 1St,
MUu diese Kırche, SOWeIlt S1€e enschenwerk 1St, ımmer wıeder dahingehend hın-
terfragt un:! überprüft werden, ob S1Ce als Instiıtution optimal strukturiert un: 4aUS-

gestaltet 1St der ob nıcht 1n mancherle]1 Hınsıcht Strukturreformen höchst tallıg
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sind, W as nıcht besagt, da{fß 6S nıcht immer wiıeder auch eıner Gesinnungsreform
bedarf

Im 1er vorgegebenen beschränkten Rahmen können 18588 nıcht alle 1ın rage
kommenden Einzelheiten einer solchen Strukturreform erortert werden. Es soll
vielmehr die rage ach mehr Selbst- bzw. Mıtbestimmung der Gläubigen 1in der
Kırche eıner niheren Betrachtung unterzogen werden, weıl me1ıner Überzeugung
nach dadurch die Chancen für die ‚Sache Jesu  L un damıt auch dıe Chancen für
die ‚Sache der Menschen“ ın besonderer Wei1se verbessert werden könnten. Die
rage der Selbst- bzw. Mıtbestimmung der Gläubigen iınnerhalb der Kırche D
wınnt heutzutage entwicklungsgeschichtlich eıne erhöhte Brıisanz. Davon ZCUSCNH.:
das aufgewertete Individuum, die aufgewertete Demokratie, die Entmythologisıe-
LUNS SOWIl1e das Personprinzıp un das Subsıdıiarıtätsprinzıp.

Das aufgewertete Indivyviduum

[ )as Selbst- bzw. Mitbestimmungsrecht steht 1n Beziehung Z Stellenwert
des Individuums un:! damıt verbunden ZUu Selbstbewufßtsein dieses Indivi-
duums. Nun hat dieser Stellenwert des Indivyviduums VO der Antıke bıs heute eıne
eindeutige Zunahme ertahren. Dafür seılen tolgende Beleghinweıise angeführt:

Dıie Herausbildung der Menschenrechte ınklusıve der normatıven Abschat-
tung der Sklavereı un ıhre Anerkennung 1n den Rechtsdokumenten der Völker-
gemeınschaft. Diese Menschenrechte stehen ZWaTr oft mehr auf dem Papıer, als
da{fß S1Ee Lebenswirklichkeit waren, aber dennoch stellt das normatıve Bekenntnis

den Menschenrechten eiınen wichtigen chrıtt ZUT Beachtung b7zw. Verwirklıi-
chung der Menschenrechte dar. Denn VOT der Weltöffentlichkeitsmeinung, VMOL
dem Weltgewissen un VOILI den Menschenrechtsinstitutionen können menschen-
rechtsverachtende und menschenrechtsverletzende 5Systeme ıhre Grausamkeiten
nıcht mehr m1t dem 1NnweIls verteidigen, da{ß solche Praxıs richtig sel. Dıies oilt
auch dann, WEn solche Praxıs als Faktum geleugnet wiırd.

Die zunehmende normatıve Tendenz ZANT: Abschaffung der Todesstrate 1St
e1in weıterer Beleghinweıis für die Wertsteigerung des Individuums. Die Überle-
sSung 1St die Das menschliche Leben stellt eınen hohen Wert dar, da{fß Ila  —

auch dem nıcht wegnehmen soll, der sıch schwer das Leben anderer VECrLSaN-
SCH hat I1ne Stırcnge Konkurrenz zwischen unschuldıgem un schuldigem 1ce=
ben, die den Vorrang des unschuldigen Lebens VOL dem schuldıgen 1ın der indiıvı-
duellen Notwehrsituation rechtfertigt, legt Ja be] der kollektiven Notwehr des
Staates gegenüber den Verbrechern nıcht VOI:

Di1e normatıve Abschaffung des Krıeges als neutrales Miıttel der Politik 1St
eın weıterer Ausdruck der normatıven Achtung des Indiıyıduums, weıl Ja der
Krıeg 1n katastrophaler Weı1se Menschenleben vernichtet. Wiährend 1MmM klassıschen
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Völkerrecht, das bıs Z Inkrafttreten der Völkerbundsatzung 1n Geltung stand,
die Staaten als Ausdruck iıhrer Souveränıtät das Recht Z N Krıeg besafßen, 1St 1m
modernen Völkerrecht den Einzelstaaten dieses Recht-Im modernen
Völkerrecht 1St also der Krıeg nıcht mehr neutrales Miıttel der Politik, sondern
Eh8hs mehr 1im Rahmen un: 1mM Namen der Völkergemeinschaft oder als Miıttel e1-
19158 notwendıgen Selbstverteidigung erlaubt.

Die eindeutig registrıierende Zunahme des Stellenwerts des Individuums se1It
der Antiıke bıs heute hat übrıgens nıcht unwesentlich ıhren rund un: ıhren Platz
ın der Lehre des Christentums, wıewohl vermerken 1St, da{f die diesbezügli-
chen Lehrstücke 1n der Kırche selbst mıtunter wen12 konsequente Anwendung
gefunden haben Eınıge wichtige Aussagen der christlichen Lehre VO der hervor-
ragenden Stellung des Menschen se]len 1n Eriınnerung gerufen: Der Mensch 1St
Bild un: Gleichnis des schöpferischen Gottes; 1st personales un:! partner-
schaftliches Geschöpf ach dem Biıld un: Gleichnis dieses Gottes; 1St Bruder
bzw. Schwester Jesu Christi, der dieses Menschen un:! se1nes Heiles wiıllen
selhbst Mensch vgeworden iISt: VO ıhm heißt 1n DPs S, 5_7 W as 4aUusS der Perspek-
tıve des Neuen Testaments doppelt oilt, weıl ın Christus überhöht: „Was 1St der
Mensch, da{ß du seiner gedenkst!Valentin Zsifkovits  Völkerrecht, das bis zum Inkrafttreten der Völkerbundsatzung in Geltung stand,  die Staaten als Ausdruck ihrer Souveränität das Recht zum Krieg besaßen, ist im  modernen Völkerrecht den Einzelstaaten dieses Recht genommen. Im modernen  Völkerrecht ist also der Krieg nicht mehr neutrales Mittel der Politik, sondern  nur mehr im Rahmen und im Namen der Völkergemeinschaft oder als Mittel ei-  ner notwendigen Selbstverteidigung erlaubt.  Die eindeutig zu registrierende Zunahme des Stellenwerts des Individuums seit  der Antike bis heute hat übrigens nicht unwesentlich ihren Grund und ihren Platz  in der Lehre des Christentums, wiewohl zu vermerken ist, daß die diesbezügli-  chen Lehrstücke in der Kirche selbst mitunter zu wenig konsequente Anwendung  gefunden haben. Einige wichtige Aussagen der christlichen Lehre von der hervor-  ragenden Stellung des Menschen seien in Erinnerung gerufen: Der Mensch ist  Bild und Gleichnis des schöpferischen Gottes; er ist personales und partner-  schaftliches Geschöpf nach dem Bild und Gleichnis dieses Gottes; er ist Bruder  bzw. Schwester Jesu Christi, der um dieses Menschen und seines Heiles willen  selbst Mensch geworden ist; von ihm heißt es in Ps 8, 5-7, was aus der Perspek-  tive des Neuen Testaments doppelt gilt, weil in Christus überhöht: „Was ist der  Mensch, daß du seiner gedenkst!... Du hast ihn gekrönt mit Glorie und Glanz“;  vom Menschen gilt, was der Autor des Galaterbriefs (2, 20) sagt: Ich „lebe im  Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgelie-  fert hat“; dieser Mensch ist berufen zur Teilnahme am Leben des dreifaltigen  Gottes. So konnte das Zweite Vatikanum vom Menschen sagen, er sei „auf Erden  die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur“ (GS 24).  Die aufgewertete Demokratie  Ein mit dem bisher Gesagten zusammenhängendes entwicklungsgeschichtliches  Argument für ein erhöhtes Selbst- bzw. Mitbestimmungsrecht der Gläubigen ist  ın der Tatsache zu sehen, daß heutzutage demokratische Staats-, Gesellschafts-,  Wirtschafts- und Lebensformen gegenüber früher eindeutig an Wertschätzung  und auch in der Realität gewonnen bzw. zugenommen haben. Diese Entwicklung  ist auch im Zusammenhang mit dem Kampf gegen unberechtigte und unnötige  Fremdbestimmung und Privilegienherrschaft zu sehen. Auch die katholische So-  ziallehre hat nach anfänglichem Zögern zuletzt doch eine Präferenz für demokra-  tische Staats- und Gesellschaftsformen ausgesprochen. Dies liegt durchaus auf  der Linie des biblischen, vor allem des neutestamentlichen Gemeinschaftsethos,  zu dessen Kerninhalten die Geschwisterlichkeit gehört.  Wenn nun Menschen generell partnerschaftliche und demokratische Formen  des Zusammenlebens und Zusammenwirkens höher schätzen als hierarchische,  dann taucht unwillkürlich die Frage auf, ob nicht auch in der Kirche manches  44Du ast ıhn gekrönt mi1t Glorie un Glanz“;
VO Menschen gilt, W AasS der Autor des Galaterbriefs (2 20) Sagt Ich „Jlebe 1mM
Glauben den Sohn Gottes, der mich geliebt un! sıch selbst tfür mich ausgelie-
fert hat“: dieser Mensch 1ST beruten ZUr eilnahme Leben des dreıfaltigen
(sottes. So konnte das Zweıte Vatıiıkanum VO Menschen‘ se1 „auf Erden
die einz1ıge VO (3Oöff ıhrer selbst willen vewollte Kreatur“ (GS 24)

Die aufgewertete Demokratie

Eın mıiıt dem bısher Gesagten zusammenhängendes entwicklungsgeschichtliches
Argument für eın erhöhtes Selbst- bzw. Mıtbestimmungsrecht der Gläubigen 1St
1n der Tatsache sehen, da{ß heutzutage demokratische Staats-, Gesellschafts-,
Wırtschafts- un: Lebenstormen gegenüber früher eindeutig Wertschätzung
un auch 1n der Realıität b7zw. Z  CHNOMMEC haben Diese Entwicklung
1St auch 1m Zusammenhang mıt dem Kampf unberechtigte un: unnötıge
Fremdbestimmung un Privilegienherrschaft sehen. uch die katholische SO-
ziallehre hat ach anfanglichem Zögern zuletzt doch eiıne Präferenz für demokra-
tische Staats- un: Gesellschattstormen ausgesprochen. Dies liegt durchaus auf
der Linıe des bıbliıschen, VOT allem des neutestamentlichen Gemeınnschaftsethos,

dessen Kerninhalten die Geschwisterlichkeit gehört.
Wenn 1U Menschen generell partnerschaftliche un: demokratische Formen

des Zusammenlebens un:! Zusammenwirkens höher schätzen als hierarchische,
ann taucht unwillkürlich die rage auf, ob nıcht auch 1n der Kırche manches
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Hierarchische ZUugunsten des Demokratischen geändert werden könnte b7zw.
sollte. Der dabe1 mıtunter hörende 1abwehrende Eınwand, die Kıirche sSECe1 keine
Demokratıe, sondern eıne Hierarchie, trıfft 1NSs Leere. Auft solchen Einwand ann
Ma  w nämlich nNntworftien: Jawohl, die Kirche 1St keine Demokratie, s$1e 1St 1e]
mehr nämlich e1ıne Gemeinschaft VO Brüdern und Schwestern, eiıne Gemeıln-
schaft also, 1n der a1] das, W as 1ın eiıner gelungenen Demokratie als posıtıv erlebt
wırd, ın entsprechender Weıse Platz haben sollte, SOWeIlt diese Kiıirche eben Men-
schenwerk 1St. Da{i INa  =) dabe] demokratische Formen, Modelle bzw. Elemente
nıcht eintach kopienhaft auf die Kirche übertragen darf, sondern be1 solcher
Übertragung die Fıgenart der Kırche beachten mulfß, versteht sıch VO selbst.
ber da{ß Ma  z be1 der Ausgestaltung un: Reformierung der Kırche als Institution
VO den „Kıindern dieser It®; die 1m Umgang MIt ihresgleichen oftmals klüger
sınd als die „Kınder des Lichtesr”, lernen soll, steht ach der Aussage der Biıbel
eindeut1g fest (vgl 16,

Was dıe oben anvısıerten Gegner eıner stärkeren Demokratisierung der Kırche
anlangt, 1Sst vermerken, da{ß manchen VO denen gal nıcht die Sache
Jesu b7zw. der Kırche geht, sondern handteste eigene Machtinteressen. Manche
können ınfolge eınes „direkten Drahts“ hierarchischen Entscheidungsträgern
hre Machtinteressen leichter durchsetzen, als iıhnen dies bel demokratischen E'nt=-
scheidungsprozessen möglıch ware.

Dıie Entmythologisierung
Eın weılıteres entwicklungsgeschichtlich bedingtes Argument für mehr Selbst-
bzw. Mıtbestimmungsrechte der Gläubigen 1n der Kıiırche 1St die Entmystifiz1ie-
LUNg, Entmythologisierung un! Entmagısıerung hierarchischer Kırchenämter
un! kiırchlicher Amtstrager. Mehr als ın rüheren Zeıten entdecken, erleben un
durchschauen die Gläubigen das Menschliche un:! Allzumenschliche be] kırchli-
chen ÄIIIIZ€I'H un! iıhren Inhabern. S1e erleben un ertahren auch das Menschliche
un! Allzumenschliche beim Bestellungsprozefß hoher Amtstrager, erleben un:! C1-

tahren dabe] auch, da{ß der Ge1lst hierbei manches zuläfßt un:! oft I11UI das Arg-
STE verhindert, un: begreiten dann, da{ß sS1e selbst durch mehr Mitbestimmung ın
der Kraft dieses Gelstes (Csottes das konkrete Schicksal dieser Kirche Z Besse-
icNhn hın mitgestalten sollen.

Das Personprinzıp un: das Subsidıiarıtätsprinz1ıp
Dıie Forderung ach mehr Selbst- b7zw. Mitbestimmung auch in der Kırche erg1ıbt
sıch sodann AUS der Überlegung heraus, die Kırche musse ıhre Soziallehre, der
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Ja wesentlich die richtige Ausgestaltung der Instıtutionen gyeht, auch auf das
Sozialgebilde Kırche 1in entsprechender Weise anwenden, 1eSs schon ihrer
Glaubwürdigkeıit willen. Es geht dabe VOT allem Zwel gewichtige Prinzıpien
der katholischen Sozıallehre, nämli;ch das Personprinzıp un das Sub-
sıdiarıtätsprinzip.

Das Personprinzıp. Seine klassısche Formulierung hat dieses Personprinzıp
ın der Enzyklıka ‚Mater GT1 Magıstra” Johannes’ gefunden, heifßt
„Nach dem obersten Grundsatz dieser Lehre mui{ß der Mensch der Träser, Schöp-
ter un:! das Ziel aller gesellschaftlichen Eıinrichtungen se1n. Und ZW ar der
Mensch, sotfern VO Natur AR0N auf Mıt-Sein angelegt un zugleich eıner hö-
heren Ordnung beruten iSt: die die Natur übersteigt un: diese zugleich überwin-
det* Und gleich darauf heißt CS „Dieses oberste Prinzıp tragt und schützt die
unantastbare Würde der menschlichen Person.“

Fuür Thema besonders wiıchtig 1St die Tatsache, da{fß ach diesem Person-
prinzıp der Mensch Träger un: Schöpfer aller gesellschaftlichen Einrichtungen
se1n mu{( b7zw. seın soll Wenn dabei VO Menschen die ede 1St, sınd damıt alle
betroffenen Menschen gemeınt, SOWeılt Ss1e imstande sind, be] der Ausgestaltung
eıner Instıtution iıhren möglıchen posıtıven Beıtrag eısten. Dieses Prinzıp hat
ND E: allem ein Zweıtaches ZU Ziel eiınmal die Verhinderung eıner Bevormun-
dung durch „selbsternannte“ Propheten, die durch eıne ungerechtfertigte Beru-
tung auf den Wıillen CGsottes ıhre egolstischen Machtinteressen legıtimieren
bzw. durchzusetzen versuchen; un: zweıtens verfolgt dieses Prinzıp das Zıel, die
1ın den vielen einzelnen steckenden posıtıven Energıien naturaler un: onadenmäfßsi-
CI Art Z Wohl aller optimal fruchtbar werden lassen. Da{fß 1es auch für die
Kırche oilt, 1St, gelınde ZESAQT, naheliegend. Denn eiınma| 1St die Kırche auch
Menschenwerk, W as die Geschichte dieser Kıirche TT Genüge beweist; sodann
wiırkt der HI Ge1lst nıcht IBEORE ın bestimmten Gliedern dieser Kırche, sondern
oyrundsätzliıch 1ın allen Menschen Wıllens, auch ach dem Schrittwort: „Der
Wınd weht, GT 1l (Joh 3,

Das Subsidiuarıitätsprinzip. Die klassısche Formulierung des Subsıidiarıtäts-
prinzıps STamMmmMtTL VO 1US X der CS 1n se1iner Enzyklıka „Quadragesimo Anno  CC
7/9) tolgendermafsen definiert hat

„Wıe dasjen1ge, W as der Eınzelmensch AaUusSs eıgener Inıtıatıve und mıt seiınen eıgenen Kräften eısten
kann, ıhm nıcht un: der Gesellschaftstätigkeit zugewlesen werden darf, verstöfßt
dıe Gerechtigkeit, das, W AS die kleineren un: untergeordneten GemeLnnwesen eısten un! ZU u
Ende tühren können, rür die weıtere un:! übergeordnete Gemeinschatt 1n Anspruch nehmen:;
gleich 1St überaus nachteılig un!| verwirrt die Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstä-
tigkeıit 1St Ja iıhrem Wesen un! Begriff ach subsıdıär; S1e soll die Glieder des Sozlalkörpers unterstut-
ZCH; dart S1Ee aber nıemals zerschlagen der aufsaugen.“

Mıt diesen Worten 1St 1n Kurze un trefflich alles ausgeSagL, W as wesentlichen
Inhalt und Gehalt dieses Prinzıps ausmacht. Es plädiert SOZUSaZCH für die MOg-
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iıchste Belassung der Kompetenzen be1 den den einzelnen Lebensbereichen niahe-
LCIL einzelnen und Untergruppen; als wesentliche Aufgabe des übergeordneten
(Gemelinwesens un: selıner Instanzen wiırd die Hılte ZUr Selbsthiltfe für die einzel-
NCN un: untergeordneten Gruppen betrachtet. Es 1St ein wichtiges Prinzıp der
Machtteilung und damıt der Freiheitssicherung. Es 1St auch eın optimales Prinzıp
ZUHE Verwirklichung des Gemeıinwohls, we1ıl dieses 197008 ann entsprechend VeI-

wirklicht werden kann, WE dıe 1n den einzelnen unı den Untergruppen VOI-

handenen Energıen, Kapazıtäten un: Möglichkeiten nıcht VO den Zentralinstan-
DE behindert oder Dal gelähmt, sondern mobilisiert un: gefördert werden.

Fur die Kırche 1Sst das Subsidıiarıtätsprinz1ip 1ın 7zweıitacher Hınsıcht VO Bedeu-
tung einmal in iıhrem Verhältnis SA übrıgen Gesellschaft un! ZUT Staat, sodann
innerkirchlich. Im Bliıck auf die Gesellschaft b7zw. den Staat sol] sıch die Kirche
auf f  jene Aufgaben konzentrieren, die VO den anderen vernachlässigt werden. In
eıner Welt, 1ın der dıe Menschen 1n der amorphen Masse verloren un: entfremdet
dahıinırren, soll die Kıirche 1ın Wort un: lat Orıentierung, Geborgenheıt, He1ımat
un: Asy]l bieten. Aus der Qualität der VO ıhr gyeleiteten Werke für Behinderte,
Vernachlässigte un Randgruppen der Gesellschaft soll ein Zeugnı1s dafür SPIEC-
chen, da{ß s1e eEeLtWwWAs kann, W as dem mıiıt Herrschergewalt ausgestattetien Gebilde
Staat fehlt nämlıch lieben.

Innerkirchlich 1St die Ansprache 1US CLE das Kardinalskollegium VO

A0 Februar 1946 erinnern, dieser die Geltung des Subs1ıdiarıtätsprinz1ıps
auch für die Kıiırche betont, Wenn ber die Formulierung dieses Prinzıps be]
seinem Vorgänger 1US XI Sagt Wahrhaft leuchtende Worte, die für das soz1ıuale
Leben ın allen seinen Stufungen gelten, auch für das Leben der Kıirche, ohne
Nachte:il] für deren hıerarchische Struktur.“

Heutzutage wiırd wıederum besonders deutlıch, WwW1e€e dieses Prn ZIp eın funda-
mentales Prinzıp der Kırche als Gemeininschaft der Glaubenden un: Liebenden 1St
un! W1€e sıch Verstöfße dagegen ir die Kıiırche nachteılıg uswirken. Anton Rau-
scher 1st zuzustiımmen, WECI1N) CI schreıibt:

„Miıthin oilt auch 1n der Kırche beachten, da das, W as der einzelne Gläubige AUS eigener
Inıtıatıve un! mıiıt seiınen eiıgenen Glaubenskrätten eısten kann, ıhm nıcht werden da
Di1e Verantwortung für den Glauben, für die olaubwürdıge Präsenz der Kırche 1ın der Welt un:! für den

c 4Beıtrag der Kırche ZUr Weltgestaltung liegt unverlierbar be] allen Gliedern.

Das Stichwort Verantwortung erinnert 1aber auch die verantwortlich u-

übende Macht 1ın der Kıiırche un: in diesem Zusammenhang daran, da{ß AZU hın-
reichende Informatıion, Informationsverarbeitung, Informations- un Inftorman-
tenüberprüfung gehören, un: 1€e8 alles VOT eıner Entscheidung, aber natürlich
auch danach, dıie posıtıven un negatıven Folgen V} Entscheidungen recht-
zeıt1g erkennen un darauf reagleren können, b7zw. A4US Fehlern lernen
können. uch 1n diesem Sınn ann das Subsıidiarıtätsprinz1ıp für die Kırche eın
segensreiches Macht- un: Kompetenzteilungsprinz1ip se1n. Wenn solches nıcht
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beachtet wiırd un die den einzelnen Ortskirchen un Lebensbereichen fernen
Zentralinstanzen auf Grund VO einseltigen, intrıg1erenden oder denunzierenden
Intormationen VO seıten mancher Karrıerejäger oder Glaubensideologen 1n ENL-

mündıgender Art un We1ise oraviıerende Entscheidungen für die Ortskirche
treffen, annn annn 1€es schweren Schäden für die Kıirche als Gemeıinnschaft
tführen.

Dabej soll selbstverständlich nıcht alle Macht den Ortskirchen zugesprochen
und den Zentralinstanzen die entsprechende Leitungsgewalt abgesprochen WeCI-
den Entsprechende zentrale Leitungskompetenzen sınd Ja nıcht 11UTr der Fın-
eıt 1n der Vieltalt wiıllen vonnoten, auch nıcht blo{f(ß der Getahr VO EgoO-
1SMUS, E1genbrötelei, Befangenheıit un: dergleichen aut seıten der Ortskirchen,
sondern wesentlich auch VO der Stiftung der Kırche her Worum CS geht, 1St eiıne
entsprechende, rechtlich verankerte Aufteilung der Leıtungskompetenzen, da{ß
sıch das nıcht iın Frage gestellte hierarchische Prinzıp 1m Sınn des Subsidiarıtäts-
prinzıps konkretisiert, ZU Beıispiel auch be] Bıschofsernennungen. Und W AaS dıe
angedeutete Anftälligkeit der Ortskirchen tür Ego1smus, Eigenbrötelei, Befangen-
eıt un:! dergleichen anlangt, dart an doch nıcht VEILSCSSCH, da{fß auch Zen-
tralstellen nıcht BBUBG der Gelst Werk 1St, sondern viele menschliche un:
allzu menschliche Faktoren ZU Iragen kommen, W1e€e die Kırchengeschichte ZUTr

Genüge beweist.
Die Forderung ach eiınem stärkeren Miıtspracherecht der Gläubigen 1m Sınn

des Subsidiarıtätsprinzips erg1bt sıch übrigens auch A4aUS einem Blick 1ın die (5e:
schichte der Kırche. Josef Steinruck schreıibt Ende eines Beıtrags mi1t dem Ta
tel „Was die Gläubigen 1n der Geschichte der Kırche vermelden hatten“

„Wenn WIr nach diesem Gang durch die Geschichte eın Fazıt zıehen versuchen, ylaube ich
naächst testhalten können, da{fß die Gläubigen, das Kırchenvolk, durchaus nıcht LLUT Objekt der
Sorge der Amtsträger SCWESCH sınd, sondern auch ıhrerseıts eınen wichtigen Beıtrag 1mM Lebensvollzug
der Kırche erbracht haben Außerdem 1St, Ww1e iıch meıne, unterschwellıg deutlich geworden, da{ß die
Entwicklung der kırchlichen Vertfassung mı1t den allgemeinen Entwicklungen 1ın Staat un! Gesellschaft

eıner gewıssen zeıtliıchen Verzögerung 1mM Zusammenhang steht... Es würdeValentin Zsifkovits  beachtet wird und die den einzelnen Ortskirchen und Lebensbereichen fernen  Zentralinstanzen auf Grund von einseitigen, intrigierenden oder denunzierenden  Informationen von seiten mancher Karrierejäger oder Glaubensideologen in ent-  mündigender Art und Weise gravierende Entscheidungen für die Ortskirche  treffen, dann kann dies zu schweren Schäden für die Kirche als Gemeinschaft  führen.  Dabei soll selbstverständlich nicht alle Macht den Ortskirchen zugesprochen  und den Zentralinstanzen die entsprechende Leitungsgewalt abgesprochen wer-  den. Entsprechende zentrale Leitungskompetenzen sind ja nicht nur um der Ein-  heit in der Vielfalt willen vonnöten, auch nicht bloß wegen der Gefahr von Ego-  ismus, Eigenbrötelei, Befangenheit und dergleichen auf seiten der Ortskirchen,  sondern wesentlich auch von der Stiftung der Kirche her. Worum es geht, ist eine  entsprechende, rechtlich verankerte Aufteilung der Leitungskompetenzen, so daß  sich das nicht in Frage gestellte hierarchische Prinzip im Sinn des Subsidiaritäts-  prinzips konkretisiert, zum Beispiel auch bei Bischofsernennungen. Und was die  angedeutete Anfälligkeit der Ortskirchen für Egoismus, Eigenbrötelei, Befangen-  heit und dergleichen anlangt, so darf man doch nicht vergessen, daß auch an Zen-  tralstellen nicht nur der Hl. Geist am Werk ist, sondern viele menschliche und  allzu menschliche Faktoren zum Tragen kommen, wie die Kirchengeschichte zur  Genüge beweist.  Die Forderung nach einem stärkeren Mitspracherecht der Gläubigen im Sinn  des Subsidiaritätsprinzips ergibt sich übrigens auch aus einem Blick in die Ge-  schichte der Kirche. Josef Steinruck schreibt am Ende eines Beitrags mit dem Ti-  tel „‚Was die Gläubigen in der Geschichte der Kirche zu vermelden hatten“  „Wenn wir nach diesem Gang durch die Geschichte ein Fazit zu ziehen versuchen, so glaube ich zu-  nächst festhalten zu können, daß die Gläubigen, das Kirchenvolk, durchaus nicht nur Objekt der  Sorge der Amtsträger gewesen sind, sondern auch ihrerseits einen wichtigen Beitrag im Lebensvollzug  der Kirche erbracht haben. Außerdem ist, wie ich meine, unterschwellig deutlich geworden, daß die  Entwicklung der kirchlichen Verfassung mit den allgemeinen Entwicklungen in Staat und Gesellschaft  — trotz einer gewissen zeitlichen Verzögerung - im Zusammenhang steht... Es würde ... den Anfän-  gen der Kirche und — wie ich meine — auch dem Gesamtduktus der Geschichte unserer Kirche wohl  anstehen, wenn die ‚synodalen Komponenten‘, also die auf vielgestaltige Mitwirkungsmöglichkeiten  möglichst vieler Kirchenglieder ausgerichteten Formen und das von der Kirche sonst so gerühmte  Subsidiaritätsprinzip in unseren Tagen auch innerhalb der Kirche stärker zur Geltung kämen.“*  Was die Mitwirkung der Gläubigen bei der Besetzung der kirchlichen Ämter  speziell anlangt, so geben die Urkunden des christlichen Glaubens nach J. Stein-  ruck> keine Auskunft, auf welche Weise der Amtsträger bestellt werden soll.  Hierin dürfte er recht haben. Dogmatisch formuliert gehören nämlich zur We-  senserfassung der Kirche: „1. die ihr eingestifteten sakramentalen Grundvollzüge;  2. das Apostolat der Laien als authentische Ausübung der Heilssendung der Kir-  che; 3. die kirchliche Hierarchie, die in der Ortskirche aus dem einen Bischof,  dem Presbyterium und den Diakonen besteht und die auf der Ebene der Univer-  48den Antän-
SCH der Kırche un! w1e ıch meıne auch dem Gesamtduktus der Geschichte unIlserer Kıirche ohl
anstehen, WEeNnNn dıe ‚synodalen Komponenten‘, also dıe aut vielgestaltige Miıtwirkungsmöglichkeiten
möglıchst vieler Kirchenglieder ausgerichteten Formen und das VO der Kırche gerühmte
Subsıdiarıtätsprinzıp 1n unseren Tagen auch innerhal der Kırche staärker ZUT Geltung kämen.“

Was die Mıtwirkung der Gläubigen bei der Besetzung der kirchlichen Amter
spezıell anlangt, geben die Urkunden des christlichen Glaubens ach Stein-
ruck> keıine Auskuntft, auf welche Weıse der Amtsträger bestellt werden soll
Hıerin dürfte recht haben Dogmatisch ftormuliert gehören nämlı:ch ZUrFr We-
senserfassung der Kırche: „1 die ıhr eingestifteten sakramentalen Grundvollzüge;

das Apostolat der Laıen als authentische Ausübung der Heilssendung der Kır-
che:; dıe kırchliche Hıerarchie, die iın der Ortskirche AaUS$ dem eiınen Bıschof,
dem Presbyterium un den Dıakonen besteht un dıe auf der Ebene der Unı1ver-
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salkirche Episkopat MI1t dem Bischof VO Rom als Nachfolger Petrı1 den Priı-
mMat ausübt So hat be1 der Besetzung der kirchlichen Amter dıe Klugheıit der
Vernunft walten, WOZU auch die Beachtung der Weisheıit des Subsıidiarıitäts-

gehört
Geschichtlich gesehen lassen sıch be1 der Besetzung kirchlicher Amter ach
Steinruck/ geradezu gegenläufige Entwicklungen teststellen, die INa  aD der

mischen Kırche Z WE1 AUTOF1ItLaLLivVve Außerungen veranschaulichen kann, un:
ZW alr der ETW. 459 gemachten AÄußerung Papst eOs des Grofßen: „Wer al-
len vorstehen soll soll VO allen gewählt werden“® un: der Formulierung des
Codex Iurıs Canonı1c1 VO 1917 ON 3729 heißt „Die Bischöfe werden
VO apst freı erNanntkt

Notwendige Schritte

Halten WIT also fest Di1e Zunahme des Stellenwerts des Individuums VO der An
tike bıs heute, die Zunahme der Wertschätzung demokratischer Staats- Gesell-
schafts Wıirtschafts und Lebensformen 'Theorie und Praxıs, die Entmystifi-
ZI1CeTUNg, Entmythologisierung un! Entmagısıerung hıerarchischer Amter un:
kırchlicher Amtstrager dıe berechtigte Forderung ach ogrößerer Beachtung der
Soz1iallehre der Kırche, spezıell des Person un! des Subsidiariıtätsprinz1ıps be]
der Ausgestaltung kirchlicher Instıtutionen 1€es alles sınd sehr deutliche un!:
starke Hınweilise darauf da{ß INa  H alle kırchlichen Instıtutionen dahingehend
ten soll 1inNW1e WE C1NEC stärkere Beteiligung der Gläubigen daran möglıch un:!
siınnvoll WAaICc unbeschadet der dogmatıschen Konstanten solcher Instıtutionen
Be1l solchen Überlegungen wiırd anderem tolgendes bedenken SC1I1Il

Mehr Mıtbestimmungsrechte der Gläubigen der Kırche bedeuten nıcht
da{fß jeder Katholik überall miıtreden un:! miıtentscheiden soll Es bedeutet 1el-
mehr C1NEC Ausweıtung bısheriger Mitbestimmungsmöglichkeiten Beach-
tung des Prinzıps der Betroffenheit un: des Prinzıps der Kompetenz Dabej 1ST

beachten da{ß neben der direkten auch die iındirekte Mıtbestimmung x1bt
Wenn 7ABE Beispiel reprasentalıve Vertreter VO diversen Gruppierungen 1-

halb DIiözese be] der Bestellung des Diözesanbischofs C111 Miıtwirkungsrecht
esißen He hal hätten die Gläubigen DIiözese C1in diesbezügliches iındirektes
Mıtwirkungsrecht Würden alle Gläubigen DIiözese ab bestimmten
Alter iıhren Bischof bzw alle Gläubigen Pfarreı ıhren Pfarrer wählen dürfen,
annn könnte INa  w VO allgemeinen, gleichen un: direkten Wahlrecht der
Gläubigen sprechen Als historisches Beispiel zıiemliıch weitgehenden Selbst-
bzw Mıtbestimmung annn die Erlaubnis 1US NX A4aUus dem Jahr 1789 den ka-
tholischen Klerus der Vereinigten Staaten VO Ameriıka gelten ihren BESLEAH Bi=
schof selbst wählen!9 Eın Ühnliches Beispiel aut Pfarrebene stellt das Pfarrer-
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wahlrecht ın Schweizer Kantonen dar, das schon VOL der Reformation entstanden
1ST un bıs heute och mancherorts besteht !!

Wer mehr Mıtbestimmungsmöglichkeiten der Gläubigen ın der Kırche for-
dert, darft möglıche Nachteiıle weıtgehender Mıtbestimmung b7zw „Demokra-
tisıerung“ nıcht übersehen. Um LLUTr einıge solcher Nachteile un damıt Getahren

erwähnen: In eiıner säkularısıerten Kırche mıt eıner Mehrheit VO Taufschein-
christen könnten allzuleicht sehr wichtige tiefer liegende, aber zunächst unDODU-
lär erscheinende Anliegen des Glaubens „überstimmt“ werden. Es könnte SOZUSAa-

SCHI ıne „Unterwanderung“ der Kırche erfolgen. Die Mahnung der Bıbel 1n Röm
12 „Gleıicht euch nıcht dieser Welt an  D könnte allzuleicht 1n Vergessenheıt gC-

Jene, denen GS die Glaubenssubstanz besonders SE könnten 1n
der „Mehrheıtsdiktatur“ oberflächlicher Christen ıhre relig1öse Heımat verlieren.
[ )as Salz VO Mt d 1:3 könnte strukturell bedingt schal werden, der Dauerteig VO

Mt 5} 13 und Kor d seine „Fermentkraft“ verlieren. 1Ne Gefälligkeitsdemo-
kratie, deren Nachteile 1mM staatlıchen Leben FHT: Genüge bekannt sınd, könnte 1n
der Kirche den AT Potenz erhobenen Ezo1smus Öördern.

Wenn 8863  s A och die Manıpulationsmöglichkeiten der modernen Massen-
mediengesellschaft bedenkt, annn versteht INa  b besser, auch heute das
Erbe Christiı 1ın seıner Kırche eıner besonderen „Ireuhandschaft“ bedarf, eıner
Treuhandschaft, die 1n eıner „demokratıisıerten“ Kıiırche starken
ruck geraten könnte. Was das Stichwort „Demokratisierung“ anlangt, ware
e1gens auch die Geftfahr eıner kopienhaften Übertragung staatlıch-demokrati-
scher Strukturen auf die Kırche erınnern, die sıch 7AUE Beıispiel 1n der Forde-
LUNgs außern könnte, 1ın der Kırche eıne eigene UOpposıtion installieren, W AS C
rade 1n der Kırche als eiıner Gemeinschaft yesollter Geschwisterlichkeit tatal se1n
könnte.

Wenn > 11U solcher un: anderer möglıcher Getahren eıner überzoge-
11C  e Mıtbestimmung 1ın der Kırche dennoch mehr Miıtbestimmung der Gläubigen
tordert, annn geschieht 1€eSs A4aUus der Überlegung heraus, da{fß mehr Miıtbestim-
mungsmöglıchkeiten pCI Saldo mehr Vorteile als Nachteile bringen,
derzeıt geltenden Modell der relatıv geringen Mıtbestimmungsmöglıchkeıt. Es
wırd Ja nıcht grenzenlose, sondern optimale Mıtbestimmung gefordert. Dies 1St
deshalb wiıchtig testzuhalten, weıl privilegierte Gegner VO mehr Mıtbestimmung
allzugern die Vorzüge des geltenden Modells überbetonen un:! möglıche Nach-
teıle eınes Modells hochspielen, W AS I1a  » als eıne Art VO Manıpulation
betrachten ANn:

hne Jetzt Vor- un:! Nachteıile VO Miıtbestimmungsmodellen 1mM einzelnen C
dankenexperimentell durchzuspielen, sEe1 elınes testgestellt: Der oben zıtlerte
Papst Leo der Grofße (  0= hat eiıne kluge Weıisheıit ausgesprochen, als 1n
seinem Briet den Bischof VO Thessalonike e1gens hervorhob, „dafß nıemand
VO denen geweıht werde, dıe INa  . nıcht vewollt un erbeten hat, damıt das Volk,
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dessen Ansıcht INa  = überging, seınen Bischof nıcht mıßachtet und hafft“ Z Hınter
solcher klugen Weisheit steckt tolgende grundlegende Überlegung: Da I1a  9 nıe-
manden ZU Glauben zwıngen Ahnbel un auch nıcht darf, 1St der Überbringer der
trohen Botschaft des Evangelıums auf entsprechende Akzeptanz angewlesen.
Idiese kluge Weisheit gewınnt heutzutage infolge geanderter Bewulßßstseinslage der
Menschen un ınfolge geanderter Verhältnisse erhöhte Bedeutung. Anders Cr
drückt: hne entsprechende Akzeptanz 1STt der be] 10, A S angesprochene
notwendige Dienst der Amtstraäger als der Jünger Christi nıcht möglıch. 10,
AT AB heißt G nämlıch:

„Ihr wiıßt, da die, die als Herrscher gelten, iıhre Völker unterdrücken und die Mächtigen iıhre Macht
ber dıe Menschen mıfßbrauchen. Be!Il euch ber soll nıcht se1n, sondern (8 bel euch orofß se1ın
will, der soll CHel Diener se1n, un! WCI be1 euch der Erste se1ın will, soll der Sklave aller se1n. Denn
auch der Menschensohn 1st nıcht gekommen, sıch dienen 7A lassen, sondern 189588! dienen un!
se1n Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“

Be1 der Eınführung VO mehr Mitbestimmung 1n der Kırche 1St die rage
nıcht unwichtig, ın welchem Tempo solche Neuerungen eingeführt werden sollen.
Hıer 1St zunächst, wWw1e€e be] jeder orößeren Anderung, NC überstürzten, unüberleg-
ten Schritten SCNAUSO WAallleEl WwI1e VOILI eiıner Verschiebung auf den Sankt-Nim-
merleıns- lag. ber die Getahr droht be] der derzeitigen Kırchenführung
und ıhrem derzeitigen Kurs ohnehın nıcht. Es wırd ohl überlegter, entschiede-
HET und mutıiger Schritte un damıt verbunden entsprechender Lernprozesse be-
dürten. Wıchtig wiırd auch se1n, da{ß dabe!] das Wıssen un: die Erfahrung des
weltweit vorhandenen geistigen Potentijals der katholischen Kırche genutzt wiırd
un I11all sıch nıcht mıiıt einseılut1g ausgesuchten, tachlich eher mäaßıgen Experten
begnügt. Man wiırd auch bereıt se1ın mussen, auf Extremisten verzichten, und.
wırd nıcht den Fehler machen dürfen, durch orofße Rücksichtnahme eLtwa auf
letebvreiähnliche Gruppierungen viele andere in die innere oder auch außere Em1i-
yration treiben.

Eın Bıschofsbestellungsmodell
Als eın Vorschlag, WIiIe be1 der Diözesanbischofsbestellung mehr Mıtbestimmung
möglich ware, soll tolgendes, orob skizzierte Model]l vorgestellt werden:

Die Diözesanbischofsbestellung bleibt letztlich dem Papst vorbehalten. A
lerdings 1STt der Papst be1 dieser Bestellung dahingehend gebunden, da HU: JE
manden Z Diözesanbischof kann, der neben den bısherigen kanon1-
schen Voraussetzungen och dıe Voraussetzung erfüllt, da{fß auf der Ebene der
Diözesankirche un: aut der Ebene der Nationalkirche eınen für die jeweilıge
Ebene och testzulegenden Prozentsatz der yültıg abgegebenen Stimmen auf sıch
vereinıgen ann.
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Dem apst sınd TEl solche gee1gnete Kandıidaten PTO Diözese /R Ernen-
HUNS vorzuschlagen.

Auf jeder der genannten Z7we!l Ebenen 1St eine Wahlversammlung anzuberau-
INECN, die folgendermafßen ZUSAMMENSESETZL se1ın soll

Auft der Ebene der Diözese haben dieser Wahlversammlung anzugehören: der
amtıerende Diözesanbischof oder eın Kapitelvikar; die Miıtglieder des Domkapı-
tels:; die Miıtglieder des Priesterrats:; dıe Miıtglieder des Pastoralrats; die Dechan-
tCN; Je Vertreter der wichtigsten Laıenorganıisationen, Je Vertreter der 1n der
Diözese wırkenden Ordensgemeinschatten.

Auf der Ebene der Natıionalkirche haben dieser Wahlversammlung anzugehö-
remMn. die Miıtglieder der nationalen Bischofskonferenz: Je Priester- un:! Lai1enver-
treter der einzelnen Dıözesen; Je Vertreter der 1ın der Natıionalkirche wiıirkenden
Ordensgemeıinschaften.

Die Wahl 1St gültig, WE mındestens Prozent der berufenen Miıtglieder
der Wahlversammlung teilnehmen. 1ne Vertretung 1St erlaubt.

Di1e Wahl selbst hat geheim erfolgen.
Aus Ze1lt- un! arbeitsökonomischen Gründen 1St überlegen, ob nıcht auf

der Ebene der Nationalkirche be1 eıner Sıtzung gleich Wahlgänge für mehrere
Diözesen aNgESECETZL werden können, sofern dadurch die Bestellungsdauer nıcht
unnötig verzogert wiırd.

Dıieses Modell 1St eın grob skizzıertes, das 1n eıner breiten Diskussion verfe1-
ert un verbessert werden soll Dıies oilt auch bezüglich der mıiıt bezeichneten
Anzahl der Vertreter und der ebentalls och offengelassenen Prozentsätze, wobe
testzuhalten ISt;, da{ß eintachhin LLUTLT für unbestimmt steht un keineswegs Jjedes
Mal die gleiche unbestimmte Zahl ausdrücken soll Sodann mu{fß bezüglıch dieses
Modells och testgehalten werden, da{ß CS bewußt das Zusammenwirken auf meh-

Ebenen anstrebt, verhindern, da{ß ungee1gnete Kandıdaten Z Zug
kommen. Be1l manchen Bıschofsbestellungen 1n der Jüngeren Vergangenheıt ea
ÖOsterreichs sınd Ja auch auf verschiedenen Ebenen Fiäden CSPONNCIL worden,
LLUT mi1t dem Nachteil fehlender Iransparenz un: problematıscher Legıitimation
un: auch mM1t dem Ergebnis manchen Schadens für die katholische Kırche
ÖOsterreichs.

Noch muf{fß 1n diesem Zusammenhang testgehalten werden: Da{ß nämlıch
der Jjer vorgeschlagene Weg der Bıschofsbestellung nıcht wenıger eıne „Beru-
tung“ durch Gott un die Kırche darstellt als das derzeit yültige Modell. Bischof
Kurt Krenn VO St Pölten hat nämlich das 1n Osterreich inıtılerte Kırchen-
Volksbegehren, 1n welchem auch die Forderung ach Mıtbestimmung der Orts-
ırche be]1 Bıschofsernennungen erhoben wırd, anderem eingewandt, das
„Grundsystem“ 1n der Kıirche se1 nıcht dıe „Wahl“, sondern die „Berufung“ durch
Gott un: die Kıirche ® Nun bın auch ıch gegenüber dem gCNANNLEN Volksbegeh-
IeH AaUS verschiedenen Gründen skeptisch. ber die erwähnte Argumentatıon VO
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Bischof Krenn teile 1G nıcht. Im Gegenteil: Ich bın der Überzeugung, da{ß das
VO MI1r vorgeschlagene Modell eıner transparenNteren und breiteren Mıtwirkung
der Gläubigen eıner „Berufung“ durch (50f€t un:! die Kırche näher kommt, als
wenn einzelne Karrıerejäger un Glaubensideologen ın egoistischer Weise eıinen
unverhältnısmäßıg oroßen Einfluf(ß autf Bischofsernennungen nehmen können.

Mehr Reformchancen

Mehr Selbst- b7zw. Mitbestimmungsmöglichkeiten der Gläubigen 1n der Kırche
sınd AaUuUs vielerleı Gründen wichtig. Eınıge solcher Gründe seılen e1gens ZENANNET:
zunächst einmal die Tatsache, da{ß durch mehr Miıtbestimmung die Geftahr PTO-
blematischer Machtkonzentration 1n elıner and m1t der damıt verbundenen PTO-
blematischen, bıs 7A36 Machtmißbrauch gehenden Handhabung der Machrt VeCEI-

ringert werden annn Mehr Mıtbestimmung bedeutet sodann die Chance, da{ß
mehr Betroffenheitsanlıegen Berücksichtigung fıiınden, dafß mehr Problemlö-
sungskapazıtäten entdeckt und mobilısıiert werden und da{fß dadurch auch mehr
Identifikationswahrscheinlichkeiten mM1t der Institution Kırche geschaftfen werden
können. Schließlich bedeutet mehr Mıtbestimmung auch die Wahrscheinlichkeıit,
da{ß Reformen 1n der Kırche allgemeın schneller vorangetrieben un dadurch
schwer rechtfertigende Zustände 1n der Kırche beseitigt werden.

So 1St CS schwer einsehbar, WAaTrTUumm Diözesanbischöfe miıt 75 Jahren eıne ohne-
hın hohe Altersgrenze iıhren Rücktritt einreichen sollen, der Papst aber, der
eıne viel orößere Verantwortung tragen hat,; keinerle1 Altersbegrenzung er-

liegt 1ne befriedigende Altersregelung für kırchliche Amtsträger, besonders tür
Päpste und Bıschöfe, un:! damıt zusammenhängend eıne entsprechende Amts-
zeıtregelung waren notwendig. Denn abgesehen davon, da{ß CS CIn Dogma 1Dt,
ach welchem Päpste un:! Bischöfe VO Gefäfß- und anderen Verschleißprozessen
AUSSCHOMMCN sind, lehrt die Erfahrung der Menschheıt, da{ß gul 1St, WEn

Macht eiıner sachlichen un! zeitlichen Begrenzung unterliegt. So könnte dıe
Amtszeıt VON Päapsten Uun: Bischöten auf zehn bzw. zwolf Jahre mı1t der Möglich-
eıt eıner Wıiederbestellung beschränkt se1n. Hıer könnte I1a  a vieles nıcht NUur

VO  S weltlichen Amtstragern, sondern auch VO den Ordensgemeinschaften der e1-
Kırche lernen. Dabe] 1St bedenken, da{fß eıne Altersregelung für kırchli-

che Amter auch deshalb dringender geworden 1St, weıl infolge des Fortschritts
der Medizin un:! der gestiegenen Lebenserwartung die Menschen ZW aar 1N1-
5CS länger leben, ıhre für die geistige Beweglichkeit verantwortlichen Gehirnge-
täße und Gehirnzellen aber nıcht unbedingt lange Jung bleiben.

Di1ies 1St LLUT eınes VO vielen Beispielen, die angeführt werden könnten,
zeıgen, da{fß die Kırche, die Ja auch enschenwerk 1St, ımmer wıeder eiıner Reform
unterzogen werden mMU: DDenn W 1St doch nıcht anzunehmen, da{fß das Herren-
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WOTT Petrus: ADU bıst Petrus un! aut diesem Felsen ll iıch meıne Kirche
bauen“ (Mt 16, 18 und auch die Übertragung der Leitungsgewalt dıe Bı-
schöfe ach Mt 18, 18 eıne zeitgemäfße Begrenzung des Amtes ausschließen oll-
Te  =) SO 1St eben manches dieser Kırche zeıtbedingt, W as nıcht heißst, da{f
nıcht Wesenskonstanten o1bt, die den geschichtlichen Wandel überdauern. Hıer
soll VOT allem betont werden, da{fß das geschichtlich Wandelbare der Kirche
durch mehr Miıtwirkungsrechte der Gläubigen 1n seiıner Rechtzeıitigkeıit begün-
stigt werden könnte.

Dıie Welt- und Kırchengeschichte IS reich Beıspielen, wonach 1114  > sıch
berechtigterweise auf (3O78 und seiınen Wıillen beruten hat, menschliche un:
allzumenschliche Entscheidungen legitimieren. Dies sollte Anlaf se1N, ımmer
wıeder Cu prüfen, ob un: w1ıeweılt konkrete Ausgestaltungen kırchlicher Ver-
tafßtheıt und kırchlicher Instıtutionen wirklich dem Wıillen CGsottes entsprechen
oder ob S1Ce nıcht bewuftt oder unbewuftt unberechtigtem Machtwillen der Men-
schen verdanken Ssiınd. Dabe] soll IL112a  a sıch ımmer wıeder Geilst Jesu un:!
der Urkirche Orlentlieren. Was die als Beispiel angeführte Bıschofsbestellung
langt, 1St bedenken, W AasS Rudolft Schnackenburg 1m Jahr 1969 tormuliert hat
un:! W d ach WwW1e€e VOT seıne Aktualıität besitzt:

„Der Jjetzıge Modus eiınes Geheimverfahrens, be1 dem das Presbyteriıum und das Kırchenvolk eıner
107zese nıcht mitberaten, sondern 11UTI dürfen, WCI ıhr künftiger Bıschof se1ın wiırd, W alr 1n der
Urkirche unvorstellbar ... Nach Jahrhunderten autorıtärer Kırchenführung, die für ULNSCIC Zeıt über-
holt 1St und der Kırche 11UT Schaden bringen kann, erd notwendig, dem mündigen Kırchenvolk
wıeder eiıne orößere Miıtsprache einzuräumen und dıe Verantwortung 1n der Kırche mıttragen

14lassen.

Dıi1e 1er vemeınte Mündıigkeıit 1St sehr nehmen. Denn Entmündigung
mündıger Menschen 1St schlimm. Geschieht S1E 1m Namen Christiı Brüdern
un Schwestern Chrsti, 1St S1E besonders schlimm.
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